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RS OGH 1975/12/2 4Ob353/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1975

Norm

UWG §9 C3a

Rechtssatz

Dem auf die Benützung eines verwechselbaren Firmenbestandteiles gestützten Unterlassungsanspruch steht nicht

entgegen, daß der Firmenbestandteil auch von anderen Firmeninhabern verwendet wird.

Entscheidungstexte

4 Ob 353/75
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